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Betr.: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES zur Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen 
Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug 
genommen wird, an Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 

(Straßburg, 15. bis 18. April 2019) 
  

I. EINLEITUNG 

Der Berichterstatter, Herr József SZÁJER (PPE, HU), hat im Namen des Rechtsausschusses einen 

Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt. Der Bericht enthielt acht 

Änderungsanträge (Änderungsanträge 1-8) zu dem Vorschlag. 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 17. April 2019 die Änderungsanträge 1 

bis 8 zum Verordnungsvorschlag angenommen. 
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Der Kommissionsvorschlag in der geänderten Fassung stellt den Standpunkt des Parlaments in 

erster Lesung dar und ist in dessen legislativer Entschließung (siehe Anlage)1 enthalten. 

 

                                                 

1 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 

Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das Symbol 

" ▌" weist auf Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 

(17.4.2019) 

P8_TA-PROV(2019)0411 

Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen Rechtsakten, in denen auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 AEUV 

***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Anpassung 

von im Bereich Justiz erlassenen Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit 

Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(COM(2016)0798), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 

unterbreitet wurde (C8-0525/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0012/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon wurde 

eine Unterscheidung zwischen den 

Befugnissen eingeführt, die der 

Kommission für den Erlass von 

Rechtsakten ohne Gesetzescharakter mit 

allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder 

Änderung bestimmter nicht wesentlicher 

Vorschriften des betreffenden 

Gesetzgebungsaktes übertragen werden 

(delegierte Rechtsakte), und den 

Befugnissen, die der Kommission für den 

Erlass von Rechtsakten zur Gewährleistung 

einheitlicher Bedingungen für die 

Durchführung der verbindlichen 

Rechtsakte der Union 

(Durchführungsrechtsakte) übertragen 

werden. 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon wurde 

der Rechtsrahmen hinsichtlich der von 

den Rechtsetzungsinstanzen der 

Kommission erteilten Befugnisse 

wesentlich geändert, indem eine 

Unterscheidung zwischen den Befugnissen 

eingeführt wurde, die der Kommission für 

den Erlass von Rechtsakten ohne 

Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung 

zur Ergänzung oder Änderung bestimmter 

nicht wesentlicher Vorschriften des 

betreffenden Gesetzgebungsaktes 

übertragen werden (delegierte Rechtsakte), 

und den Befugnissen, die der Kommission 

für den Erlass von Rechtsakten zur 

Gewährleistung einheitlicher Bedingungen 

für die Durchführung der verbindlichen 

Rechtsakte der Union 

(Durchführungsrechtsakte) übertragen 

werden. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Durch die Bündelung von mehreren 

Befugnisübertragungen, die nicht eng 

miteinander zusammenhängen, und deren 

Vorlage in einem einzigen delegierten 

Rechtsakt der Kommission wird das 

Parlament in der Ausübung seines 

Kontrollrechts behindert, da es 

gezwungen wird, den gesamten 

delegierten Rechtsakt entweder 

anzunehmen oder abzulehnen, und nicht 

die Möglichkeit hat, sich zu jeder 

einzelnen Befugnisübertragung zu 

äußern. 
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Nummer 1 – Absatz 2 – Nummer 2 

Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 

Artikel 19 b – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 19a wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 19a wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen 

einer solchen Verlängerung spätestens 

drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Nummer 1 – Absatz 2 – Nummer 2 

Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 

Artikel 19 b – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 19a erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 19a erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer 
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Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, 

dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

Frist von drei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, 

dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Nummer 2 – Absatz 2 – Nummer 2 

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 

Artikel 31 a – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 31 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 31 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen 

einer solchen Verlängerung spätestens 

drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Nummer 2 – Absatz 2 – Nummer 2 

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 

Artikel 31 a – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 31 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 31 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Nummer 3 – Absatz 2 – Nummer 2 

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 

Artikel 17 a – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 17 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 17 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die 
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Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen 

einer solchen Verlängerung spätestens 

drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Nummer 3 – Absatz 2 – Nummer 2 

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 

Artikel 17 a – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 
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